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Was ist Gerechtigkeit und wie 
kommt sie zustande? – 
die psychologische Perspektive 

Einleitung
Wie die anderen Autoren der vorliegenden RHI-Dis-
kussion stehe auch ich vor der Aufgabe, auf wenigen 
Seiten die Frage zu beantworten, was eine gerechte 
Gesellschaft ist und wie diese zu realisieren sei. Als 
Psychologe, das heißt als Sozialwissenschaftler, ist 
man bei der Beantwortung solcher Fragen ausge-
sprochen zurückhaltend. Sozialwissenschaftler, so 
wissen wir seit Max Weber (1988a [1904]; 1988b 
[1918]), sollten deutlich unterscheiden zwischen 
empirischen und ethischen Fragen: Während die 
Beantwortung empirischer Fragen das Kerngeschäft 
des Sozialwissenschaftlers ist, sollte er gar nicht 
erst versuchen, ethische Fragen wissenschaftlich zu 
beantworten, da dieses unmöglich sei.

Dieses Postulat der Werturteilsfreiheit von Wissen-
schaft hat auch heute noch Gültigkeit. Ethische 
Aussagen sind weder logisch noch empirisch 

deduzierbar, sondern immer nur ableitbar aus ihnen 
übergeordneten ethischen Postulaten, die in letzter 
Instanz als unhinterfragbare Setzungen zu akzep-
tieren sind – oder eben nicht. Insofern kann ich als 
Sozialwissenschaftler die ethische Frage, was eine 
gerechte Gesellschaft ist, nicht beantworten und will 
dies deshalb auch gar nicht versuchen.

Dennoch aber meine ich, als Psychologe zu einer 
Diskussion dieser Frage etwas beitragen zu können. 
Denn auch wenn ethische Prinzipien niemals 
empirisch überprüfbar sind, so bauen diese doch 
oftmals auf Hypothesen über die Wirklichkeit auf, die 
ihrerseits einer empirischen Überprüfung zumindest 
im Prinzip offenstehen. Ein Beispiel mag diesen 
zugegeben abstrakten Gedanken verdeutlichen: 
Angenommen, jemand argumentiere, eine gerechte 
Gesellschaft sei eine Gesellschaft, in der die Einkom-
mensunterschiede zwischen den Menschen mög-
lichst gering sind. Dieses ethische Postulat ist als 
solches empirisch nicht überprüfbar. Sehr wohl 
überprüfbar aber wäre die in ihm implizierte Hypo-
these, dass eine egalitäre Gesellschaft deshalb 
besser und gerechter sei, weil Menschen in solchen 
Gesellschaften glücklicher und zufriedener sind als 
Menschen in Gesellschaften mit hohen Einkommens-
unterschieden. Angenommen, empirisch ließe sich 
das Gegenteil aufzeigen, zum Beispiel weil sich in 
egalitären Gesellschaften die meisten Menschen 
durch prohibitiv hohe Steuersätze ungerecht behan-
delt fühlten. Dann wäre zu fragen, ob an der 
ursprüng lichen ethischen Setzung noch sinnvoll 
festgehalten werden kann. Nebenbei bemerkt: In 
weitgehend egalitären Ländern (wie zum Beispiel 
Skandinavien) sind die Menschen tatsächlich 
zufriedener mit ihrem Leben als in Ländern mit 
großen Einkommens unterschieden. Dies gilt zumin-
dest in Europa. In den USA hingegen wird ein hohes 
Maß an Ungleichheit von den meisten Menschen 
akzeptiert, weil sie darauf hoffen, selbst einmal zu 
den Reichen und Wohlhabenden zu gehören.

Im Folgenden möchte ich deshalb – ohne eigene 
ethische Setzungen – einige Anmerkungen zur 
aktuellen Gerechtigkeitsdebatte machen, in denen 
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ich kursorisch beschreibe, wovon es abhängt, ob 
Menschen etwas als gerecht oder ungerecht 
empfi nden. Diese Frage ist wichtig, weil die Stabilität 
von Gesellschaften bedroht ist, wenn diese von ihren 
Mitgliedern als ungerecht empfunden wird – ganz 
unabhängig davon, ob ein solches Laienurteil mit 
dem eines Experten (zum Beispiel eines Moralphilo-
sophen) übereinstimmt.

Verschiedene Arten von Gerechtigkeit
Die Psychologie hat drei allgemeine Prinzipien iden-
tifi ziert, nach denen die Aufteilung von Ressourcen 
unter Gerechtigkeitsperspektiven bewertet wird:

 Gleichheitsprinzip. Bei diesem Prinzip wer-
den sowohl Beiträge als auch Erträge auf alle 
Mitglieder eines Kollektivs – unabhängig von 
ihren Leistungen und Bedürfnissen – gleichmäßig 
verteilt.

 Bedürfnisprinzip. Bei diesem Prinzip werden 
sowohl Beiträge als auch Auszahlungen nach 
dem Bedürfnis der einzelnen Mitglieder eines 
Kollektivs festgelegt.

 Equity-Prinzip. Aufteilungen nach dem Equity-
Prinzip werden so vorgenommen, dass die 
Relation aus den Beiträgen einer Person und den 
Auszahlungen an diese Person möglichst der 
Relation von Beiträgen und Auszahlungen der 
anderen Gruppenmitglieder entspricht.

Diese psychologischen Prinzipien erscheinen relativ 
simpel. Oftmals ist aber unklar, welches Prinzip in 
einer bestimmten Situation zur Anwendung kommen 
soll und wie Zielkonfl ikte zwischen den Prinzipien 
gelöst werden können.

Bei vielen Institutionen unserer Gesellschaft lässt 
sich eine oftmals verwirrende Mischung dieser drei 
Gerechtigkeitsprinzipien beobachten: So wird zum 
Beispiel das Arbeitslosengeld I zum Teil nach dem 
Bedürfnis-, zum Teil nach dem Equity-Prinzip verge-
ben. Es erhält nur derjenige diese Unterstützung, der 
unverschuldet arbeitslos und bereit ist, eine zumut-
bare Arbeit anzunehmen (Bedürfnisprinzip). Die Höhe 

des Arbeitslosengelds I ist jedoch abhängig von der 
Höhe des letzten Einkommens (Equity-Prinzip), nicht 
jedoch von der Summe, die bislang in die Arbeitslo-
senversicherung eingezahlt wurde. 

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung richten 
sich die Beiträge nach der Zahlungsfähigkeit der 
Beitragszahler, während die Auszahlungen einerseits 
nach dem Bedürfnisprinzip, andererseits nach dem 
Gleichheitsprinzip vorgenommen werden: Die Kran-
kenkasse zahlt nur, wenn und insofern durch eine 
Erkrankung des Beitragszahlers Kosten entstehen 
(Bedürfnisprinzip), jeder Patient erhält die gleichen 
medizinischen Leistungen, unabhängig davon, wie 
viel Beiträge er in die Krankenversicherung eingezahlt 
hat (Gleichheitsprinzip). Private Krankenversicherun-
gen sind offensichtlich anders organisiert: Hier richtet 
sich die Höhe der Beiträge nach dem zu erwarten-
den Bedarf an medizinischen Leistungen. Singles 
zahlen, anders als bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, weniger Beiträge als Familien; Ältere zahlen 
mehr als Jüngere. Das heißt: Private Krankenkassen 
folgen (im Hinblick auf die zu zahlenden Beiträge) 
dem Equity-Prinzip.

Ein Grund für die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit 
in unserer Gesellschaft könnte auch darin liegen, 
dass den Institutionen unserer Gesellschaft kein 
einheitliches Gerechtigkeitsprinzip zugrunde liegt und 
dass die resultierende Vielfalt verschiedener Gerech-
tigkeitsprinzipien den Menschen nur unzureichend 
kommuniziert wird.

Wie Laien Gerechtigkeit empfi nden
Laien orientieren sich – oftmals unbewusst – an 
bestimmten kognitiven Heuristiken, wenn sie die 
Gerechtigkeit eines Wirtschaftssystems oder einer 
Gesellschaft bewerten. Solche Heuristiken lassen 
sich als intuitive Daumenregeln beschreiben, die nur 
selten aus abstrakten und allgemeinen Gerechtig-
keitsprinzipien abgeleitet werden. Letzteres machen, 
wenn überhaupt, nur Philosophen und Ökonomen. 
Stattdessen folgen Laien eher ihrem Gefühl – das 
allerdings nach vorhersehbaren Prinzipien.
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So neigen Menschen dazu, sich an der „Do-no-
harm-Heuristik“ zu orientieren, nach der es zu 
vermeiden gilt, anderen Personen durch eine Ent-
scheidung oder Handlung einen Schaden zuzufügen. 
Eng damit verbunden ist der „Identifi able-Victim-
Effekt“: Insbesondere, wenn es um den Schaden 
einzelner Personen oder Gruppen geht, die sich von 
der anonymen Masse abheben, wenden Menschen 
enorme Energien und fi nanzielle Ressourcen auf, 
um der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen. 
Als zum Beispiel die kleine Jessica McClure in einen 
Brunnenschacht gefallen war, spendeten US-Ame-
rikaner – sogar noch Wochen nach ihrer Rettung 
– insgesamt über 700.000 US-Dollar. Dagegen 
scheint es ungleich schwieriger, eine ähnlich hohe 
Spendensumme zu generieren, wenn es beispiels-
weise viel abstrakter um die Weiterentwicklung der 
Präventivmedizin für Kinder geht – selbst wenn diese 
Investition jedes Jahr Hunderte Kinder vor dem Tod 
retten könnte.

Eine andere Heuristik, die von Laien bei der Bewer-
tung staatlicher Institutionen angewandt wird, lautet: 
Belohnen ist gut, Bestrafen ist schlecht. So wurde 
in einer unserer Studien am Lehrstuhl für Wirtschafts- 
und Sozialpsychologie an der Universität zu Köln 
Befragungsteilnehmern die inhaltlich gleiche Frage 
in unterschiedlichen Formulierungen zur Beurteilung 
vorgelegt: „Menschen mit Kindern sollten geringere 
Rentenbeiträge zahlen als Menschen ohne Kinder“ 
(Zustimmung: 73 Prozent, Ablehnung 27 Prozent) 
versus „Menschen ohne Kinder sollten höhere 
Rentenbeiträge zahlen als Menschen mit Kindern“ 
(Zustimmung: 45 Prozent, Ablehnung: 55 Prozent). 
Gemäß aller ökonomischen Rationalitätsannahmen 
müssten sich die Zustimmungsquote der ersten 
Frage und die Ablehnungsquote der zweiten Frage 
zu 100 Prozent aufsummieren; die Summe beträgt 
jedoch 128 Prozent! Dies ist zurückzuführen auf 
die implizite Urteilsmoral: „Geben ist seliger als 
Nehmen“ oder eben: Belohnen ist gut, Bestrafen 
ist schlecht.

Ein anderes Gerechtigkeitsprinzip von Laien lässt 
sich als „Status-quo-Bias“ beschreiben: Menschen 

haben eine Präferenz für die Aufrechterhaltung des 
Ist-Zustands – eine Änderung in jedwede Richtung 
wird abgelehnt. Hierbei wird ein gegebener Ist-
Zustand – quasi im Sinne der normativen Kraft des 
Faktischen – als gerecht wahrgenommen: Was sich 
etabliert hat, wird auch gerecht sein. So waren in 
einer unserer Studien die meisten Befragten für die 
Beibehaltung der Regelaltersgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung (65 Jahre) und lehnten 
nicht nur eine Erhöhung (do-no-harm), sondern auch 
eine Senkung der Regelaltersgrenze ab (Status-quo-
Bias).

Deontische versus utilitaristische Ethik
Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass Ökono-
men und Laien sich in der (zumeist wahrscheinlich 
kaum bewussten) moralphilosophischen Orientie-
rung, die ihrem Urteil zugrunde liegt, unterscheiden.

Die meisten Menschen folgen intuitiv einer de-
ontologischen Ethik, wie sie von Kant vertreten 
wurde: Grundlage der moralischen Bewertung einer 
Handlung sind danach die der Handlung zugrunde 
liegenden Motive und erst in zweiter Linie die aus 
der Handlung resultierenden Konsequenzen. Eine 
solche Ethik ist unter anderem die Grundlage unserer 
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Rechtsprechung (die zum Beispiel deutlich zwischen 
vorsätzlichem Mord und fahrlässiger Tötung unter-
scheidet), aber auch der Erziehung kleiner Kinder 
(„Du darfst deinem kleinen Bruder nicht böse sein, er 
hat deinen Turm nicht mit Absicht kaputt gemacht“).

Nahezu die gesamte Volkswirtschaftslehre beruht 
hingegen auf der Moralphilosophie des sogenannten 
Utilitarismus. Demzufolge ist eine Handlung mora-
lisch gut, wenn ihre Konsequenzen positiv sind (das 
heißt, wenn ihre Konsequenzen von der Mehrheit aller 
Betroffenen positiv bewertet werden). Die Intention 
einer Handlung spielt dabei nur eine untergeordnete 
Rolle. Diese Sichtweise kommt auch in Adam Smiths 
berühmter Metapher vom Markt als einer „unsicht-
baren Hand“ zum Ausdruck. Die Idee der Marktwirt-
schaft besteht darin, dass durch den Egoismus jedes 
Einzelnen die Wohlfahrt aller gesteigert wird.

Während für Ökonomen somit die Bewertung – auch 
die moralische Bewertung – einer wirtschaftspoliti-
schen Maßnahme abgeleitet werden kann aus der 
Wünschbarkeit ihrer Effekte, stehen für viele Laien 
marktwirtschaftliche Effi zienz und Gerechtigkeit 
oftmals im Widerspruch zueinander. Sie entscheiden 
sich im Zweifel für diejenige Maßnahme, die ihnen 
am gerechtesten erscheint.

Ist eine gerechte Gesellschaft 
auch eine gute Gesellschaft?
Das Thema Gerechtigkeit gewinnt in der gesell-
schaftlichen Debatte in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung. Dies hat wahrscheinlich auch 
damit zu tun, dass unsere Lebensumstände sich 
immer schneller verändern und wir immer weniger 
auf den Status quo als Grundlage unseres Gerech-
tigkeitsurteils zurückgreifen können.

Viele psychologische Studien haben gezeigt, 
dass das Streben nach Gerechtigkeit ein wichti-
ges menschliches Motiv darstellt und dass erlebte 
Ungerechtigkeit eine echte – und keineswegs nur 
vorgeschobene – psychische Belastung ist. Insofern 
wird eine Gesellschaft nur dann auf Dauer stabil sein 

können, wenn ihre Mitglieder Gerechtigkeit zumin-
dest in einem bestimmten Maße verwirklicht sehen.

Um zum Anfang meiner Ausführungen zurückzukom-
men: Was eine gerechte Gesellschaft ist, kann ich 
als Sozialwissenschaftler nicht beantworten. Aber für 
die Wichtigkeit von subjektiv erlebter Gerechtigkeit 
als sozialem Kitt von Gesellschaften gibt es viele 
empirische Belege.

Dennoch möchte ich zum Abschluss auf folgendes 
Dilemma hinweisen: Eine oftmals nicht hinterfragte 
Setzung besteht darin, dass eine „gerechte“ Gesell-
schaft mit einer „guten“ Gesellschaft identisch sei. 
Selbst wenn man sich darauf einigen könnte, dass 
Gerechtigkeit ein wichtiger gesellschaftlicher Wert 
ist, bleibt dennoch festzuhalten, dass dieser Wert 
zumindest potenziell im Widerspruch zu anderen 
gesellschaftlichen Werten stehen kann. Drei solcher 
Werte seien kurz genannt:

 Freiheit. Dieser Wert gerät immer dann in Kon-
fl ikt mit der Gerechtigkeit, wenn Gerechtigkeit 
nur dadurch durchgesetzt werden kann, dass 
die Freiheiten Einzelner beschnitten werden. Bei-
spiele hierfür sind Eingriffe in die Vertragsfreiheit, 
die Menschen daran hindern, Verträge zu schlie-
ßen, die allgemein als ungerecht und unethisch 
betrachtet werden (so ist es zum Beispiel verbo-
ten, seine Niere bei E-Bay zu versteigern).

 Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum. 
Die meisten Ökonomen sind sich beispiels-
weise darüber einig, dass der Staat nicht durch 
entsprechende Gesetze in die Gehaltsstruktur 
von Unternehmen eingreifen sollte. Konkret: Die 
meisten Ökonomen lehnen gesetzliche Min-
destlöhne ebenso ab wie die Begrenzung von 
Managergehältern, weil solche Maßnahmen 
langfristig zu mehr Arbeitslosigkeit und weniger 
Wachstum führen. Ganz allgemein gilt, dass viele 
Ressourcen in marktwirtschaftlich organisierten 
Gesellschaften nicht nach Gerechtigkeitsprinzi-
pien verteilt werden, sondern dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage unterliegen. Dies gilt für 
Preise auf dem Gütermarkt ebenso wie für Preise 
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(das heißt Löhne und Gehälter) auf dem Arbeits-
markt. Der Markt hat sich als Allokationsmecha-
nismus für knappe Güter hervorragend bewährt, 
weil durch die auf ihm erzielten Preise Präferen-
zen und Knappheiten nahezu perfekt abgebildet 
werden. Ob solche Preise gerecht sind, ist eine 
ganz andere Frage. So ist aus Gerechtigkeitsper-
spektive nur schwer zu vermitteln, warum in den 
letzten Jahren die Einkommensschere zwischen 
Arm und Reich in Deutschland deutlich auseinan-
dergegangen ist.

 Solidarität gegenüber Familie und Freunden. 
Menschen sind, entgegen den Annahmen der 
neoklassischen Ökonomie, keine reinen Egois-
ten. Dies haben unzählige Studien in den letzten 
beiden Jahrzehnten gezeigt. Dennoch verteilen 
Menschen ihre Ressourcen nicht zufällig an 
beliebige Empfänger. Wenn wir anderen helfen, 
so sind diese anderen vor allem unsere Freunde 
oder unsere Familie. Nun zeigt sich aber, dass 
der gesellschaftliche Status einer Person (das 
heißt sein Einkommen, seine Bildung und das 

Prestige seines Berufs) zumeist in hoher Über-
einstimmung mit dem Status seiner Freunde 
und seiner Familie ist. Dies bedeutet, dass durch 
private Hilfen Statusunterschiede perpetuiert wer-
den, da reiche Menschen nicht nur selbst über 
viele Ressourcen verfügen, sondern zudem auch 
regelmäßig auf ressourcenstarke Freunde und 
Verwandte zurückgreifen können. Zudem können 
gebildete und wohlhabende Eltern die schulische 
Erziehung ihrer Kinder sehr viel besser unterstüt-
zen als arme und bildungsferne Eltern. Gerecht 
ist dies wohl nicht, aber soll man es deshalb 
verbieten?

Es zeigt sich somit, dass Gerechtigkeit als Wert nicht 
absolut zu setzen ist, sondern dass sie als Wert 
oftmals im Widerspruch steht zu anderen Werten. 
Wie diese Werte untereinander zu gewichten sind, 
ist letztlich weder logisch noch empirisch zu begrün-
den. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie unsere 
Gesellschaft in Zukunft aussehen soll, dann können 
wir diese Widersprüche nicht ignorieren. 
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Soziologische Anmerkungen 
zur Gerechtigkeit

Was ist Gerechtigkeit?
Bei Diskussionen über Gerechtigkeit steht immer 
die Frage im Raum, wem was und wie viel zusteht. 
Wer soll welches Einkommen erhalten? Wer erhält 
welche medizinische Leistung? Wer erhält den freien 
Arbeitsplatz oder die besser dotierte Stelle? Insofern 
dabei die Ausstattung von Personen, ihr Zugang zu 
Positionen oder ihre Chancen im Mittelpunkt stehen, 
werden derartige Fragen auch als Probleme der 
Mikrogerechtigkeit bezeichnet (Brickman et al., 1981; 
Sabbagh, 2002). Im konkreten Einzelfall ist also zu 
bestimmen, wer was und wie viel erhält. 

In den Diskussionen um soziale Gerechtigkeit geht 
es dagegen ganz allgemein darum, wie die Vor- und 
Nachteile, die Güter und Lasten des Lebens auf die 
Mitglieder einer Gesellschaft verteilt werden sollten 
(Miller, 1999). Die in einer Gesellschaft bestehenden 
Institutionen und die darin wirksamen Regelsysteme 
(zum Beispiel Bildungs- und Erwerbssystem oder 
das System der wohlfahrtsstaatlichen Sicherung) 
eröffnen dem Einzelnen einerseits Möglichkeiten (Op-
portunitäten) bei der Umsetzung seiner Lebenspläne, 
können ihm andererseits aber auch Einschränkungen 
(Restriktionen) auferlegen. Aus dieser Erkenntnis he-
raus sind es genau diese institutionelle Struktur und 
die darin geltenden Regeln der Zu- und Verteilung 
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von Gütern, Positionen und Zugangschancen, die 
unter den Anspruch der sozialen Gerechtigkeit ge-
stellt werden. Die Frage ist dann, ob die Institutionen 
und ihre Regeln einzelne Gruppen von Gesellschafts-
mitgliedern bei der Realisierung von Lebenszielen 
systematisch bevorzugen oder benachteiligen. 
Sofern dabei nicht individuelle Güterausstattungen, 
sondern Gruppen von Gesellschaftsmitgliedern 
und ganz allgemein Verteilungsstrukturen wie zum 
Beispiel das Ausmaß an Einkommensungleichheit in 
der Gesellschaft im Mittelpunkt stehen, geht es um 
Probleme der Makrogerechtigkeit. 

Die Vorstellungen darüber, was im Einzelfall gerecht 
ist (Mikrogerechtigkeit) und was in der Gesellschaft 
gerecht oder ungerecht ist (Makrogerechtigkeit), 
müssen nicht notwendigerweise deckungsgleich 
sein. Umfragedaten zeigen nämlich, dass die Mehr-
zahl der Erwerbstätigen in Deutschland in den Jah-
ren 2007 (Liebig/Schupp, 2008) und 2008 (Liebig, 
2008) ihr eigenes Einkommen als gerecht bezeich-
net. Würde man denjenigen, die sich als ungerecht 
entlohnt empfi nden, den Lohn zukommen lassen, 
der in ihren Augen für sie selbst gerecht ist, so hätte 
dies zur Konsequenz, dass die Einkommensun-
gleichheiten in Deutschland nicht verringert, sondern 
vergrößert würden. Demgegenüber stimmten in einer 
deutschlandweiten Umfrage im Jahr 2008 rund 
87 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die 
Einkommensungleichheiten in Deutschland zu groß 
sind (eigene Berechnungen auf der Basis des SOEP-
Pretest, 2008). 

Doch bei der Gerechtigkeit geht es nicht nur um die 
Zu- und Aufteilung von Vorteilen, sondern auch von 
Nachteilen und damit Lasten. Letztere entstehen, 
wenn Aufwendungen erbracht werden müssen, die 
zur Realisierung erwünschter Zielzustände not-
wendig sind oder wenn aufgrund von veränderten 
Knappheitsbedingungen die Menschen nicht mehr 
das erhalten können, was sie in der Vergangenheit 
erhalten haben. Derartige Situationen sind beson-
ders gerechtigkeitssensibel, weil die Menschen bei 
Verlusten viel stärkere emotionale Reaktionen zeigen 
als bei Gewinnen (Tversky/Kahneman, 1991). 
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Für das Verständnis von Gerechtigkeit ist ebenfalls 
wichtig, dass nicht jede bestehende Ausstattung 
oder Verteilung von materiellen und immateriellen 
Gütern sowie von Lasten, Positionen oder Zugangs-
chancen per se Gegenstand von Gerechtigkeits-
erwägungen ist (Liebig, 2008). Entscheidend ist 
vielmehr, dass die jeweilige Ausstattung das Ergeb-
nis von Entscheidungsprozessen ist. Es müssen 
Personen, Gremien oder auch institutionelle Regeln 
– in ihrer Eigenschaft als Ergebnis früherer Entschei-
dungsprozesse – dafür verantwortlich gemacht wer-
den können, dass einzelne Personen oder Personen-
gruppen systematisch gegenüber anderen bevorzugt 
oder benachteiligt werden (Mikula, 2002). In diesem 
Sinne basieren Forderungen nach (sozialer) Gerech-
tigkeit immer auf – letztlich in den Menschenrechten 
begründeten – Gleichheitsvorstellungen. 

Zunächst handelt es sich dabei jedoch nur um die 
Vorstellung einer formalen Gleichheit, nämlich der 
des grundsätzlich gleichen Rechts beim Zugang 
zu knappen Gütern und Positionen. Unterschiede, 
die sich daraus in der konkreten Ausstattung einer 
Person oder Gruppe mit Gütern, Positionen oder Zu-
gangschancen ergeben, gelten nur dann als gerecht, 
wenn sie auf Handlungen und Verhaltensweisen 
zurückzuführen sind, die sich den einzelnen Perso-
nen auch zurechnen lassen (Konow, 1996). Dement-
sprechend werden Einkommensunterschiede, die 
sich aus dem unterschiedlichen Leistungsverhalten 
ergeben, von der großen Mehrheit auch als gerecht 
angesehen. Entscheidend ist dabei jedoch die klare 
Zurechenbarkeit individueller Leistung. Ist dies mög-
lich, so wie zum Beispiel bei Kunstschaffenden oder 
Sportlern, werden Einkommenshöhen für gerecht 
angesehen, die den in letzter Zeit diskutierten Mana-
gergehältern in großen Unternehmen gleichkommen 
oder diese sogar noch übersteigen. Umgekehrt 
besteht ein weitreichender Konsens darüber, dass 
man Menschen, die unverschuldet in eine Notlage 
gekommen sind, Unterstützung zukommen lassen 
sollte. Genau auf diesem Verständnis gründet sich 
auch der moderne Wohlfahrtsstaat, dessen Verant-
wortlichkeit genau dort endet, wo jemand selbst 
verschuldet in Not gerät und keine eigenen An-

strengungen unternimmt, seine Lage zu verbessern 
(Liebig/Schupp, 2008; Liebig/Mau, 2002). 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass es offenbar 
bestimmte Prinzipien gibt, die festlegen, woran sich 
eine Zu- und Verteilung von Gütern und Lasten orien-
tieren sollte. Es werden mindestens drei derartige 
allgemeine Prinzipien unterschieden: das Gleichheits-
prinzip, das Beitrags- beziehungsweise Leistungs-
prinzip und das Bedarfsprinzip. Die Anwendung 
dieser Prinzipien ist wesentlich davon abhängig, in 
welchen sozialen Kontexten Zu- und Verteilungspro-
bleme auftreten und welche sozialen Beziehungen 
die dabei involvierten Personen untereinander haben 
(Deutsch, 1975). Unter Wettbewerbsbedingungen 
sind Zu- und Verteilungsprozesse nach dem Bei-
trags- beziehungsweise Leistungsprinzip vorzuneh-
men. In sozialen Kontexten, die auf engeren sozialen 
Beziehungen beruhen, werden Verteilungen nach 
dem Gleichheits- und nach dem Bedarfsprinzip eher 
als gerecht eingeschätzt. Umgekehrt gilt aber auch, 
dass die Etablierung eines bestimmten Verteilungs-
prinzips die sozialen Beziehungen beeinfl ussen kann. 

Eine Entlohnung, die sich strikt am Beitrags- bezie-
hungsweise Leistungsprinzip orientiert, befördert 
soziale Beziehungen, in denen gegenseitige Hilfestel-
lungen und Unterstützung gerade nicht vorkommen 
(Schwinger, 1981). Die Kontextbezogenheit der 
Gerechtigkeit bedeutet auch, dass einzelne Vertei-
lungsprinzipien in einem gesellschaftlichen Bereich 
als gerecht, in einem anderen jedoch als unge-
recht beurteilt werden. Dementsprechend wird die 
Gewährung medizinischer Hilfe in Abhängigkeit von 
der individuellen Leistung im Beruf von den meisten 
Personen als ungerecht angesehen. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, weshalb es nicht „die“ 
Gerechtigkeit geben kann, sondern durchaus von 
Gerechtigkeit im Plural zu reden ist.

Für die (soziale) Gerechtigkeit ist aber nicht nur 
wichtig, welche Ergebnisse eine von Einzelpersonen 
oder Gremien getätigte Verteilungsentscheidung 
hervorbringt und wer in welchem Umfang bei der 
Ausstattung mit Gütern, Positionen oder Zugangs-
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chancen bevorzugt oder benachteiligt ist. Vielmehr 
ist auch wichtig, wie die Verteilungsentscheidungen 
selbst getroffen werden. In der empirischen Gerech-
tigkeitsforschung wird deshalb seit Längerem darauf 
verwiesen, dass insbesondere in Gesellschaften mit 
zunehmender kultureller Heterogenität und Diversität 
die Gerechtigkeit von Entscheidungsverfahren eine 
wichtige Rolle spielt (Bierbrauer, 1998). Genau wie 
bei der Beurteilung von Verteilungsergebnissen las-
sen sich auf der Grundlage einer Reihe von Studien 
mindestens vier Kriterien bestimmen, nach denen 
Verfahren zur Zu- und Verteilung von Gütern und 
Lasten als gerecht wahrgenommen werden:

 Neutralität. Gremien oder Personen fällen Ent-
scheidungen strikt unparteiisch.

 Respekt und Anerkennung. Entscheider 
behandeln die Beteiligten höfl ich, wohlwollend 
und mit Respekt.

 Transparenz. Entscheidungen sind für die 
Beteiligten in ihrem Ablauf nachvollziehbar und 
die Entscheidungskriterien liegen offen.

 Beteiligung. Betroffenen werden ausreichende 
Möglichkeiten der Stellungnahme und der Mit-
wirkung eingeräumt. 

Es zeigt sich, dass bei der Einhaltung dieser Kriterien 
auch Verteilungsergebnisse anerkannt werden, die 
für sich genommen als ungerecht gelten. Gerechte 
Entscheidungsverfahren befördern die Identifi ka-
tion mit Institutionen, Organisationen oder einem 
politischen Gemeinwesen und können als ein Mittel 
sozialer Anerkennung interpretiert werden. Im Unter-
schied zu den Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit 
sind sie weitgehend kontextunabhängig – es gelten 
also keine verschiedenen Kriterien für Verteilungsent-

scheidungen beispielsweise in der Erwerbssphäre, 
im Bildungssystem oder dem System der sozialen 
Sicherung. 

Wie kommt Gerechtigkeit zustande? 
Grundsätzlich gilt: Die empirischen Wissenschaften 
können keine Auskunft darüber geben, was gerecht 
ist. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die beste-
henden Vorstellungen über Gerechtigkeit zu doku-
mentieren und auf der Grundlage von Theorien Erklä-
rungen dafür zu liefern, warum Menschen, Gruppen 
oder ganze Gesellschaften über die Zeit hinweg 
welche Vorstellungen über Gerechtigkeit entwickeln. 
Und sie können deutlich machen, welche individuel-
len, ökonomischen oder auch sozialen Folgen zu er-
warten sind, wenn die tatsächlichen Verhältnisse von 
den als gerecht angesehenen Zuständen abweichen 
oder mit ihnen übereinstimmen. 

Ob diese Vorstellungen über Gerechtigkeit von einem 
normativen Standpunkt aus als wünschenswert 
oder geboten anzusehen sind, lässt sich mit den 
Mitteln empirischer Wissenschaft nicht entscheiden. 
Deren Rolle im Rahmen der von einem normativen 
Standpunkt aus zu führenden und zu entscheiden-
den Debatten über Gerechtigkeit kann zum einen 
darin bestehen, abschätzen zu helfen, mit welchen 
politischen Mehrheiten man für normativ als richtig 
eingeschätzte Konzeptionen der Gerechtigkeit rech-
nen kann. Zum anderen kann empirische Wissen-
schaft den Argumentations- und Korrekturbedarf 
deutlich machen, der sich dann ergibt, wenn man an 
bestimmten, normativ als richtig und geboten ange-
sehenen Konzeptionen festhalten möchte, dafür aber 
entsprechende Mehrheiten in einem demokratischen 
Gemeinwesen gewinnen muss.
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Dimensionen der Gerechtigkeit – 
ein subjektiver Rückblick

Die Texte in der vorliegenden RHI-Diskussion zeugen 
von der Vielschichtigkeit des Phänomens Gerech-
tigkeit. Die Bandbreite der Erläuterungen reicht vom 
klaren normativen beziehungsweise ordoliberalen 
Standpunkt, wie eine gerechte Gesellschaft auszu-
sehen habe, bis hin zum Plädoyer an Wissenschaft-
ler, nur sorgfältige, empirisch gestützte Analysen 
zu Phänomenen der Ungerechtigkeit sowie deren 
Voraussetzungen, Ursachen und Folgen durchzu-
führen. Die Unterschiede und auch die Grenzen im 
Denken verschiedener Disziplinen hemmen oftmals 
die fachübergreifende Zusammenarbeit von Wis-
senschaftlern. Zudem erschwert häufi g die unter-
schiedliche Wissenschaftssprache die Verständigung 
untereinander. Es gehört zum zentralen Selbstver-
ständnis des Roman Herzog Instituts, Ansätze und 
Forschungs aktivitäten zu fördern, die diese Grenzen 
der einzelnen Wissenschaften überwinden. Denn 
gerade die Komplexität der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen erfordert mehrdimensionale An-
sätze, vernetztes Denken und eine disziplinübergrei-
fende Herangehensweise. Vor diesem Hintergrund 
liefert die vorliegende RHI-Diskussion einige beden-
kenswerte Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte für 
den weiteren Diskurs zum Thema Gerechtigkeit.

Auffällig – jedoch nicht überraschend – ist die Kon-
troverse der Autoren darüber, was überhaupt in den 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich von Wissen-
schaftlern fällt. Schließlich handelt es sich hier um ei-
nen Streit, der seine Ursprünge in dem sogenannten 
wissenschaftstheoretischen Werturteils- beziehungs-
weise Positivismus-Streit hat. Kein Geringerer als der 
einfl ussreiche, in München verstorbene Soziologe 
Max Weber (1988a [1904]; 1988b [1918]) vertrat die 
Meinung, dass die Wissenschaft und insbesondere 
die Soziologie wertungsfrei verfahren müssten. Denn 
nach seiner Auffassung liegen Werturteile außerhalb 
wissenschaftlicher Betrachtungen.

Es sei im Folgenden der Versuch unternommen, 
einen zweistufi gen Mittelweg zu fi nden, der die 
wertneutrale, positive Analyse streng von der 
anschließenden normativen Wertung und Deutung 
trennt: Der Wissenschaftler bildet zunächst Hypothe-
sen, die er untersuchen möchte, und analysiert dann 
die vorliegenden Daten und Fakten im Hinblick auf 
eine (vorläufi ge) Bestätigung oder Falsifi zierung seiner 
These. Basierend auf seinen Untersuchungsergebnis-
sen kann er im zweiten Schritt – unter explizitem 
Hinweis auf seine nun wertenden Ausführungen – 
seine Empfehlungen formulieren, welche sich auf ein 
bestimmtes normatives Wertegerüst beziehen. In 
dieser Hinsicht kann auch der weitere Dialog 
zwischen den stärker normativ argumentierenden 
und den systematisch-positiv analysierenden Autoren 
dieser Veröffentlichung fruchtbar sein. Als Quint-
essenz ließe sich unter Berücksichtigung dieser 
Arbeitsteilung Folgendes festhalten:

 Unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien 
bestimmen die wissenschaftliche Diskussion. 
Differenziert wird in der Regel zwischen egalitärer 
Gerechtigkeit (Gleichheit), Bedarfsgerechtigkeit, 
Leistungs- oder Beitragsgerechtigkeit, Teilhabe-
gerechtigkeit und (Start-)Chancengerechtigkeit 
(vgl. Kapitel 7). Je nach gesellschaftlicher Gruppe 
oder betrachteten Gütern herrschen unterschied-
liche Gerechtigkeitsvorstellungen. Dabei sind 
Widersprüche zwischen Mikro- und Makro-
gerechtigkeit beziehungsweise Einzelfall- und 
Regelgerechtigkeit wahrscheinlich (vgl. Kapitel 9).

 Während normativ argumentierende Wissen-
schaftler (Kersting, Goldschmidt, Roth in dieser 
RHI-Diskussion) versuchen, ihre Gerechtigkeits-
vorstellungen aus übergeordneten Prinzipien 
(möglichst) logisch und widerspruchsfrei zu 
deduzieren, bilden sich – wie empirische Gerech-
tigkeitsforscher (Fetchenhauer, Liebig) herausge-
funden haben – Laien ihre Fairnessvorstellungen 
eher intuitiv. Dies führt dazu, dass deren Ein-
schätzungen häufi g weder widerspruchsfrei und 
regelgerecht noch an Prinzipien orientiert und 
deduktiv sind. Im Gegenteil: Es herrschen Heu-
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ristiken vor, die Einzelfälle bevorzugen („Do-no-
harm-Heuristik“), bestehende Verhältnisse nicht 
ändern wollen („Status-quo-Bias“) und – völlig 
irrational und entgegen allen Effi zienzgedanken 
von Ökonomen – selbst für die Besserstellung 
von zehn Arbeitslosen nicht einen Erwerbstätigen 
schlechterstellen wollen (vgl. Kapitel 8).

 In einer modernen und heterogenen Demokratie 
sind die Entscheidungsverfahren für die Imple-
mentierung bestimmter Gerechtigkeitsvorstellun-
gen von großer Bedeutung (vgl. Kapitel 9). Um 
akzeptiert zu werden, sollten die Entscheidungen 
den Prinzipien Neutralität, Transparenz, Betei-
ligung und Respekt folgen. Dann werden auch 
als ungerecht empfundene Verteilungen eher 
akzeptiert, wobei häufi g ein Unterschied zwi-
schen empfundener und objektiver Gerechtigkeit 
besteht.

 Chancengerechtigkeit und Teilhabe- oder 
Beteiligungsgerechtigkeit werden häufi g als 
Maßstab für eine gerechte Gesellschaft genannt 
(vgl. Kapitel 3, 4 und 6). Auch für Politiker sind 
dies mehrheitlich die entscheidenden Kriterien 
für soziale Gerechtigkeit. Ergänzt werden muss 
dies jedoch um das rechtsstaatliche Prinzip der 
Regelgerechtigkeit (vgl. Kapitel 6).

 Eine Marktwirtschaft kann letztlich nur dann 
funktionieren, wenn in wesentlichen Teilen Leis-
tungsgerechtigkeit herrscht, welche dann durch 
eine an der Bedürftigkeit orientierte Gerechtigkeit 
im Bedarfsfall korrigiert wird. Für eine höhere 
Akzeptanz der Verteilung der Markteinkommen 
müssen Kompetenz, Einfl uss, Verantwortung 

und Haftung auch bei Verlusten enger verknüpft 
werden. Wer große Chancen hat, muss auch die 
entsprechenden Risiken tragen. Eine staatliche 
Mindestsicherung kann dann sicherstellen, dass 
das Verlustrisiko nicht zu hoch wird und dass 
jeder eine zweite Chance bekommt.

 Die Grenzen von Gerechtigkeit dürfen hingegen 
ebenfalls nicht übersehen werden. Bei Chancen-
gerechtigkeit wird es immer nur gleiche Start-
chancen auf einem Mindestniveau geben können 
(vgl. Kapitel 6). Mithin sind Forderungen nach 
Chancengleichheit – aus normativer Sicht eines 
Liberalen – utopisch und letztlich weder fi nanzier-
bar noch wünschenswert. Persönliche Eigen-
schaften durch pränatale Gentechnik zu verän-
dern, ist moralisch höchst umstritten und würde 
zu einer gefährlichen Auslese führen. Auch 
andere Unterschiede zwischen Menschen (zum 
Beispiel aufgrund von klimatischen Bedingungen 
oder Erziehungsstilen) lassen sich ebenfalls 
nur begrenzt beeinfl ussen. Insofern bleiben 
bestimmte Unterschiede immer bestehen.

Letztlich ist regelmäßig ein Tradeoff zwischen Freiheit 
und Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Die Gewich-
tung der Werte, die den Gerechtigkeitsvorstellungen 
zugrunde liegen, muss im gesellschaftlichen Diskurs 
erfolgen. Das Roman Herzog Institut wird deshalb 
die Debatte über die Voraussetzungen und Maßnah-
men zur Realisierung von Chancengerechtigkeit und 
Teilhabegerechtigkeit in weiteren Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen fortführen. Bildungschancen 
und frühkindliche Förderung werden dann genauso 
zu betrachten sein wie das „Recht auf Arbeit“ im 
Sinne einer Teilhabegerechtigkeit am Arbeitsleben.
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Ausblick: Gerechtigkeit 
und die Zukunft der Arbeit

Der Wandel der Arbeitswelt kommt alles andere 
als auf leisen Sohlen daher. Zahlreiche langfristige 
Entwicklungen, mit denen sich das Roman Herzog 
Institut im Rahmen seines Leitthemas „Zukunft der 
Arbeit“ intensiv befasst, beeinfl ussen die Interessen, 
Bedürfnisse, Risiken und Chancen der Menschen 
und folglich auch ihr Gerechtigkeitsempfi nden. Zu 
diesen sogenannten Megatrends zählen die Globali-
sierung sowie die Individualisierung in Wirtschaft und 
Gesellschaft, der technik- und wissensgetriebene 
Strukturwandel und nicht zuletzt der demografi -
sche Wandel. Diese umfassenden Veränderungen 
betreffen nicht nur die Beschäftigungsperspektiven 
der Menschen, sondern sind zwangsläufi g auch eng 
verbunden mit Fragen der Gerechtigkeit.

Die vorangegangenen Beiträge dieser RHI-Diskus-
sion haben bereits erste interdisziplinäre Antworten 
darauf gegeben, was unter Gerechtigkeit zu verste-
hen ist und wie sich Gerechtigkeit verwirklichen lässt. 
Nun stellt sich aber die Frage, welche Schlüsse aus 
diesem eher theoretischen Diskurs für die prakti-
sche Gesellschaftspolitik zu ziehen sind und was in 
einzelnen Politikfeldern für mehr Gerechtigkeit getan 
werden kann.

Was sagt uns der interdisziplinäre 
Diskurs?
Die Wirtschaftswissenschaften lehren uns, dass 
Erwerbsarbeit die Voraussetzung für ein fi nanziell 
eigenständiges Leben und damit das beste Mittel 
für mehr Wohlstand und weniger Armut ist. Eine 
gerechte Wirtschaftsordnung zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie jeden Menschen dazu befähigt, am 
Erwerbsleben teilzunehmen, und ihm den Zugang zu 
Arbeit nicht verwehrt. Zu was Arbeitslosigkeit führen 
kann, wird am Beispiel der Kinderarmut auf dras-
tische Weise deutlich: In Deutschland leben sechs 
von zehn armen Kindern in Haushalten, in denen 
niemand einer Erwerbsarbeit nachgeht und die daher 
vollständig auf Sozialtransfers angewiesen sind. 
Umgekehrt sind weniger als 2 Prozent der sozial-
versicherungspfl ichtig Beschäftigten auch gleichzeitig 
hilfebedürftige Transferempfänger. Erwerbsarbeit ist 
also der Schlüssel zur Armutsbekämpfung. Wege zu 
mehr Erwerbsarbeit aufzuzeigen, ist somit vordring-
liche Aufgabe der Ökonomen.

Von den Sozialwissenschaften wissen wir, dass 
Erwerbsarbeit für den Menschen mehr ist als nur ein 
Mittel, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Sie 
ermöglicht ihm zudem die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben und stellt eine wesentliche Quelle der 
Sinnstiftung dar. Berufstätigkeit sichert somit die 
Teilhabegerechtigkeit. Darüber hinaus ist der Zugang 
zur Erwerbsarbeit entscheidend dafür, ob eine Wirt-
schaftsordnung als gerecht wahrgenommen wird: 
Zusammen mit der Chancengerechtigkeit bei der 
Bildung von Kindern ist der Zugang zu Arbeit eine 
wesentliche Grundlage für die Chance auf sozialen 
Aufstieg. Die in Deutschland starke Abhängigkeit des 
Bildungserfolgs der Kinder von der Herkunftsfamilie 
behindert den Aufstieg durch Arbeit und Leistung. 

Traditionell befasst sich die Psychologie nur am 
Rande mit sozialen Phänomenen. Dennoch können 
deren Spezialisierungen – wie etwa die Sozial- und 
Wirtschaftspsychologie – zusätzliche Impulse für das 
Verständnis von Gerechtigkeit liefern. Wirtschafts-, 
sozial- und arbeitsmarktpolitische Entscheider sollten 
nicht nur die ökonomische Rationalität, sondern 



34

Ausblick: Gerechtigkeit und die Zukunft der Arbeit

1 1 R A N D O L F  R O D E N S T O C K

auch andere Logiken berücksichtigen. Denn ökono-
mische Laien von der Hausfrau bis zum Journalisten 
legen ihren Entscheidungen systematisch andere 
Maßstäbe als die wirtschaftliche Effi zienz zugrunde. 
Wenn die Mehrzahl es aus Gründen der Fairness 
ablehnt, den Verlust eines einzigen Arbeitsplatzes 
zu akzeptieren, selbst wenn woanders fünf oder 
zehn neue Arbeitsplätze entstehen, müssen Politiker 
anders argumentieren und kommunizieren, um die 
Marktwirtschaft als gerechte Wirtschaftsordnung ver-
mitteln zu können. Arbeitspsychologen betonen zu-
dem, dass Arbeit nicht nur eine Frage von Lust oder 
Frust ist, sondern darüber hinaus auch psychischen 
Krankheiten vorbeugen kann, die entstehen könnten, 
wenn die Sinnstiftung wegen Arbeitslosigkeit entfällt 
oder gefährdet ist.

Praktische Anwendungsfelder
Für Sozialpolitiker ist soziale Gerechtigkeit vor 
allem von den Rahmenbedingungen abhängig, 
insbesondere von der Ausgestaltung der sozialen 
Sicherungssysteme. „Arbeit muss sich lohnen“ – 
diese Maxime beschreibt den schmalen Grat 
zwischen sozialer Sicherung und Eigenverantwort-
lichkeit. Einerseits muss die Existenz bei Beschäf-
tigungslosigkeit und Bedürftigkeit ausreichend 
abge sichert sein. Andererseits ist der Anreiz gering, 
eine Arbeit aufzunehmen, wenn das selbst verdiente 
Gehalt nur unwesentlich über dem staatlichen 
Transfereinkommen liegt. Die Diskussion um die 
Grundsicherung oder das bedingungslose Grund-
einkommen verdeutlicht, dass die Menschen für 
Notfälle abgesichert sein wollen, gleichzeitig aber 
eine leistungsgerechte Verteilung des Einkommens 
befürworten: Wer arbeitet und Eigenverantwortung 
übernimmt, soll mehr Einkommen haben als jemand, 
der nicht erwerbstätig ist.

Für Familienpolitiker sind die großen Unterschiede 
zwischen der Erwerbstätigkeit von Müttern, Vätern, 
Älteren sowie von Frauen und Männern ohne Kinder 
ein Gerechtigkeitsproblem: Nur acht von zehn 
Männern und sieben von zehn Frauen im Erwerbs-
alter stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Viele 
Jugendliche verbringen Zeit in Warteschleifen an den 

berufl ichen Schulen. Viele Ältere gehen bereits 
vorzeitig in den Ruhestand. Ein wachsender Teil der 
Beschäftigten arbeitet nicht mehr in Vollzeit, sondern 
lediglich in Teilzeit. Migranten und alleinerziehende 
Mütter gehen seltener einer sozialversicherungspfl ich-
tigen Beschäftigung nach. Geringqualifi zierte und 
Langzeitarbeitslose fi nden häufi g keinen Job. Diese 
eindeutigen empirischen Befunde sagen jedoch noch 
nichts über die jeweiligen Gründe aus, warum 
Menschen im Erwerbsalter nicht arbeiten. So haben 
bestimmte Personengruppen spezifi sche Wünsche: 
Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern, 
ein Senior am Ende des Berufslebens, eine allein-
stehende Frau Mitte 30 oder ein verheirateter Vater 
von zwei Teenagern – sie alle haben völlig unter-
schied liche Anforderungen an ihren Arbeitsplatz.

Die zweifellos ungleich verteilten Beschäftigungs-
chancen lassen sich nicht nur durch staatliches 
Handeln mildern – zum Beispiel durch ausreichende 
Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder –, 
sondern auch durch eine Modernisierung der 
betrieblichen Arbeitsorganisation. Moderne Arbeits-
formen in den Unternehmen, die insbesondere auf 
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zielen – wie 
Telearbeit, Arbeitszeitkonten, Vertrauensarbeitszeit 
und Sabbaticals –, erleichtern die Vereinbarkeit von 
Familie, Freizeit und Beruf. Ergänzt werden sollten 
diese fl exiblen Lösungen durch eine lebenszyklus-
orientierte Organisations- und Personalentwicklung, 
die sowohl den Beschäftigten als auch den Unter-
nehmen zugutekommt. Dies würde auch dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken, der sonst 
mittel fristig die Beschäftigungschancen Gering-
qualifi zierter gefährden könnte.

Für Bildungspolitiker setzt Gerechtigkeit bei der 
frühkindlichen Bildung und Erziehung an. Die 
erfolgreiche Teilnahme am späteren Erwerbsleben 
wird – neben den individuellen Voraussetzungen – 
wesentlich durch das Bildungssystem bestimmt. 
Ökonomen verstehen unter Bildung sämtliche im 
Rahmen eines Lehr- und Lernprozesses entstehen-
den Qualifi kationen. Geht es um die Bildung im 
Hinblick auf die Befähigung zum Arbeiten, spricht 
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man von Humankapital. Gerade hier zeigen sich 
deutliche Mängel im deutschen Bildungssystem. Bei 
allen Fortschritten, die Deutschland in den letzten 
Jahren gemacht hat, ist die vererbte Bildungsarmut 
weiterhin ein zentraler Mangel. Im Durchschnitt 
erwirbt hierzulande ein Viertel der Schulabgänger 
keine ausreichenden Kompetenzen, um eine Berufs-
ausbildung aufnehmen zu können. Unter den 
ausländischen Schülern sind es noch einmal deutlich 
mehr – selbst bei den in Deutschland geborenen. 
So sind 47 Prozent der jugendlichen Ausländer in der 
zweiten beziehungsweise dritten Generation als 
bildungsarm einzustufen, während dies nur auf 
13 Prozent der deutschstämmigen Jugendlichen 
zutrifft. In anderen Ländern wird die Bildungsarmut 
erfolgreich durch mehr, bessere und kostenfreie 
frühkindliche Bildungsangebote verringert.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ 
– dieses Sprichwort zitieren häufi g auch die Gesund-
heitspolitiker. Denn nur wer gesund ist, kann seine 
Arbeitskraft und seine Fähigkeiten produktiv einset-
zen, um aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt zu 
sichern. Die Gesundheit der Menschen steht dabei in 
engem Zusammenhang zu ihrem Einkommen. Auch 
wenn man sich Gesundheit nicht unmittelbar kaufen 
kann, hat eine Studie des Roman Herzog Instituts 
gezeigt, dass Kinder und Jugendliche aus ärmeren 
Familien häufi ger krank werden als Kinder aus wohl-
habenden Verhältnissen (IW Köln, 2009). Nicht zuletzt 
leidet unter dem falschen Vorbild der Eltern oder des 
Umfelds auch die Gesundheit der Kinder. So haben 
rauchende Jugendliche oft auch Eltern und Freunde 
die rauchen, und das höchste Risiko zu Übergewicht 
haben ebenfalls jene Sprösslinge, deren Eltern zu 
viel auf die Waage bringen. Vor diesem Hintergrund 
bleibt – ähnlich wie in der Bildungspolitik – in Sachen 
Chancengerechtigkeit viel zu tun.

Diese verschiedenen Perspektiven sind beim Blick 
in die Zukunft der Arbeit nicht nur unter nationalen, 
sondern gerade auch unter globalen Gerechtig-
keitsaspekten zu analysieren, zu gewichten und 
zu bewerten. Um konkrete institutionelle Reform-
vorhaben zu entwickeln, ist es das Anliegen des 
Roman Herzog Instituts, mit den bereits vorliegenden 
und noch folgenden Ausarbeitungen zum Thema 
Gerechtigkeit eine gehaltvolle Debatte zu entfachen. 
In diesen Diskurs wollen wir nicht nur mit Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vertretern der 
Zivilgesellschaft treten. Die Hauptaufgabe wird 
jedoch zunächst darin bestehen, politische Wort-
hülsen und inhaltsleere Attribute wie „sozial“ hinter 
uns zu lassen und stattdessen ein grundlegendes 
Verständnis über das Verhältnis von staatlicher 
Zuständigkeit einerseits und individueller Verant-
wortung andererseits zu erzielen. 

Viele Menschen haben den Wunsch und die 
Sehnsucht – auch und gerade in unserer wettbe-
werbsorientierten Wirtschaftsordnung – nach Werten 
und Gerechtigkeit. Dabei möchte ich betonen, dass 
wir nicht alle in dieser RHI-Diskussion erörterten 
Begriffe von Gerechtigkeit praktizieren und realisieren 
können. Was unser marktwirtschaftliches System 
jedoch leisten sollte und wofür wir uns einsetzen 
werden, ist die Gewährleistung von Chancen- und 
Leistungsgerechtigkeit. Hier kommt es auf die 
Klarheit und die Konsistenz der Rahmenbedingun-
gen der Märkte und sozialen Ausgleichssysteme 
an – kurz: auf die Ausgestaltung der Sozialen 
Marktwirtschaft! Das RHI will seinen Beitrag zu einem 
klaren Nachdenken leisten und für die moralischen 
sowie empirischen Probleme und Themen sensibili-
sieren, mit denen wir uns alle als Teil der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen haben. 
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